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Beschlussvorlage der Verwaltung  
 
Gremium Sitzung am Beratung 

Bezirksvertretung Stieghorst 07.10.2010 öffentlich 
 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) 
 

30. Nachtragssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Bielefeld (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) 
 
hier: Änderung des Straßenreinigungsverzeichnisses (Stadtbezirk Stieghorst) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Bezirksvertretung empfiehlt dem Rat, die Änderungen des Straßenreinigungs-
verzeichnisses gem. Anlage zu beschließen. 
 
 
 
Begründung: 
 

Das Straßenreinigungsverzeichnis ist eine Anlage zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 
und muss in jedem Jahr den Gegebenheiten angepasst werden. Änderungen können sich durch 
Baumaßnahmen, Umbenennungen, Anliegerwünsche oder Widmungen ergeben. 
 
Dingerdisser Heide/Steinheimer Straße 
 
Die neue Formulierung dient der Klarstellung. Die Reinigungspflicht des Verbindungsweges 
zwischen dem Wendeplatz bei Steinheimer Str. 17 und der Dingerdisser Heide ist im Rahmen der 
Gehwegreinigungspflichten der beiden Straßen auf die Eigentümer bzw. Eigentümerinnen der 
angrenzenden Grundstücke übertragen. Die bisherige Abgrenzung im 
Straßenreinigungsverzeichnis konnte jedoch auch den Schluss zulassen, dass die Satzung am 
Wendeplatz endet. 
 
Nieheimer Straße/Pyrmonter Straße 
 
Auch der Verbindungsweg beim Wendehammer zur Pyrmonter Straße ist „öffentliche Straße“ im 
Sinne des Straßenreinigungsrechts. Auch dort sollen die Reinigungspflichten auf die Eigentümer 
bzw. Eigentümerinnen der angrenzenden Grundstücke übertragen werden. 
 
Selhausenstraße 
 
Die Seitenstraße ist eine Privatstraße und daher aus dem Straßenreinigungsverzeichnis zu 
streichen. 
 
 
 



  
 
Stettiner Straße 
 
Die beiden Seitenwege sind gewidmet. Es handelt sich um Sackgassen, die einzelne Gebäude 
erschließen bzw. in Grünanlagen münden. Die Reinigungspflichten sollen auf die Eigentümer bzw. 
Eigentümerinnen der angrenzenden Grundstücke übertragen werden. 
 
Beigeordnete 
 
 
 
 
 
Anja Ritschel 

Wenn die Begründung länger als drei 
Seiten ist, bitte eine kurze 
Zusammenfassung voranstellen. 

 



 
Anlage 

 
Veränderungsliste (Auszug für Stadtbezirk) 

 
bisher neu 

Straßen- 
bezeichnung 

Stadt-
Bezirk Abgrenzung 

Reini-
gungs-
klasse

Abgrenzung 
Reini-
gungs-
klasse

Dingerdisser Heide Sti  ---  --- Seitenstr. bei Hs.-Nr. 34 -  
Steinheimer Str. 07 

Nieheimer Straße Sti Pyrmonter Str. - 
Wendeplatz 07  --- 07 

Pyrmonter Straße Sti  ---  --- Seitenweg zw. Hs.-Nr. 35 
u. 41 - Nieheimer Str. 07 

Selhausenstraße Sti Seitenstr. zu Hs.-Nr. 145 07  ---  --- 

Steinheimer Straße Sti 

Dingerdisser Heide - 
Wendeplatz bei Hs.-Nr. 
17 bzw. Ende bei Hs.-
Nr. 20 

07  --- 07 

Stettiner Straße Sti  --- 08 Schneidemühler Str. - 
Schneidemühler Str. 08 

Stettiner Straße Sti  ---  --- Seitenweg zu Hs.-Nr. 30 a 07 

Stettiner Straße Sti  ---  --- Seitenweg zu Hs.-Nr. 38 07 

 
Reinigungsklassen und deren Bedeutung 

 
Reinigungspflicht 

Fahrbahnen Gehwege 

Reini- 
gungs- 
klasse 

Klassifizierung 
der Straße 

Reinigung WD Reinigung WD 

Mtl. Gebühr 
je Front- 

meter (2010) 
§ 7 Abs. 4 

         
07 Anliegerstraße 1 x Anl. Anl. 1 x Anl. Anl. 0,00 € 
         

08 Anliegerstraße 1 x Stadt Stadt 1 x Anl. Anl. 0,14 € 
         

10 Straßen mit  1 x Stadt Stadt 1 x Anl. Anl. 0,15 € 
 überwiegend        
 innerörtl. und        
 überörtlichem        
 Verkehr        
         

11 - " - 1 x Stadt Stadt 1 x Stadt Anl. 0,54 € 

…
 

       
 

45 Fußgänger- 7 x Stadt Stadt 7 x Stadt Anl. 3,66 € 
 straße        



  
 


